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§ 1 Beginn der Rechtsfähigkeit. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der 
Geburt. 

§ 2 Eintritt der Volljährigkeit. Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein. 

§ 90 Begriff der Sache. Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände. 

§ 90a Tiere. 1Tiere sind keine Sachen. 2Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. 3Auf sie sind 
die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, … 

§ 104 Geschäftsunfähigkeit. Geschäftsunfähig ist: 1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet 
hat, 2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung 
der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist. 

§ 105 Nichtigkeit der Willenserklärung. (1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist 
nichtig. (2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder 
vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird. 

§ 105a Geschäfte des täglichen Lebens. Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des 
täglichen Lebens, das mit geringwertigen Mitteln bewirkt werden kann, so gilt der von ihm 
geschlossene Vertrag … als wirksam, sobald Leistung und Gegenleistung bewirkt sind. … 

§ 106 Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger. Ein Minderjähriger, der das siebente 
Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. 

§ 107 Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Der Minderjährige bedarf zu einer 
Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines 
gesetzlichen Vertreters. 

§ 108 Vertragsschluss ohne Einwilligung. (1) Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die 
erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der 
Genehmigung des Vertreters ab.  
(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die 
Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber 
erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann 
nur bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden; wird sie 
nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.  

§ 109 Widerrufsrecht des anderen Teils. (1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil 
zum Widerruf berechtigt. Der Widerruf kann auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt werden.   
(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so kann er nur widerrufen, wenn der 
Minderjährige der Wahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann auch in 
diesem Falle nicht widerrufen, wenn ihm das Fehlen der Einwilligung bei dem Abschluss des Vertrags 
bekannt war. 

§ 110 Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln. Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der 
Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier 
Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden 
sind. 

§ 111 Einseitige Rechtsgeschäfte. Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die 
erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist unwirksam.  

§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums. (1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren 
Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die 
Erklärung anfechten, … 
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§ 120 Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung. Eine Willenserklärung, welche durch die zur 
Übermittelung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann unter der 
gleichen Voraussetzung angefochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich abgegebene 
Willenserklärung. 

§ 123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung. (1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung 
durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die 
Erklärung anfechten. … 

§ 125 Nichtigkeit wegen Formmangels. Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz 
vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. 

§ 126 Schriftform. (1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von 
dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten 
Handzeichens unterzeichnet werden. … 

§ 130 Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden. (1) Eine Willenserklärung, 
die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, 
in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen 
vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht. … 

§ 131 Wirksamwerden gegenüber nicht voll Geschäftsfähigen. (1) Wird die Willenserklärung 
einem Geschäftsunfähigen gegenüber abgegeben, so wird sie nicht wirksam, bevor sie dem 
gesetzlichen Vertreter zugeht. ... 

§ 133 Auslegung einer Willenserklärung. Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche 
Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften. 

§ 134 Gesetzliches Verbot. Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist 
nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. 

§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher. (1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten 
verstößt, ist nichtig.  
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, 
der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines 
anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren 
lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. 

§ 142 Wirkung der Anfechtung. (1) Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als 
von Anfang an nichtig anzusehen. … 

§ 145 Bindung an den Antrag. Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den 
Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. 

§ 146 Erlöschen des Antrags. Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt 
oder wenn er nicht diesem gegenüber nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird. 

§ 147 Annahmefrist. (1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen 
werden. Dies gilt auch von einem mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen Einrichtung 
von Person zu Person gemachten Antrag.   
(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in 
welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. 

§ 148 Bestimmung einer Annahmefrist. Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist 
bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen. 

§ 149 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung. Ist eine dem Antragenden verspätet 
zugegangene Annahmeerklärung dergestalt abgesendet worden, dass sie bei regelmäßiger 
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Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde, und musste der Antragende dies erkennen, so 
hat er die Verspätung dem Annehmenden unverzüglich nach dem Empfang der Erklärung 
anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist. Verzögert er die Absendung der Anzeige, so 
gilt die Annahme als nicht verspätet. 

§ 150 Verspätete und abändernde Annahme. (1) Die verspätete Annahme des Antrags gilt als 
neuer Antrag. (2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen 
gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag. 

§ 154 Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung. (1) Solange nicht die Parteien sich über 
alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur einer Partei eine 
Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. … 

§ 165 Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter. Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem 
Vertreter abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Vertreter in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt ist. 

§ 177 Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht. (1) Schließt jemand ohne 
Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags für 
und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab. … 

§ 183 Widerruflichkeit der Einwilligung. Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist bis zur 
Vornahme des Rechtsgeschäfts widerruflich, … 

§ 184 Rückwirkung der Genehmigung. (1) Die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) wirkt auf 
den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts zurück, … 

§ 194 Gegenstand der Verjährung. (1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu 
verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung. … 

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 

§ 214 Wirkung der Verjährung. (1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die 
Leistung zu verweigern. … 

§ 227 Notwehr. (1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich.   
(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen 
Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 

§ 228 Notstand. Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie drohende 
Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn die 
Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht 
außer Verhältnis zu der Gefahr steht. ... 

§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis. (1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger 
berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. …   

§ 242 Leistung nach Treu und Glauben. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, 
wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. 

§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes. (1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den 
Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht 
eingetreten wäre.  
(2) Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu 
leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. ... 

§ 253 Immaterieller Schaden. … (2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der 
Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des 
Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden. 
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§ 275 Ausschluss der Leistungspflicht. (1) Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit 
diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist.  
(2) Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der … in 
einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht. ….   
(3) Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er die Leistung persönlich zu erbringen 
hat und sie ihm … nicht zugemutet werden kann. 

§ 276 Verantwortlichkeit des Schuldners. (1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu 
vertreten.…(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. … 

§ 280 Schadensersatz (SE) wegen Pflichtverletzung. (1) 1Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus 
dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens 
verlangen. 2Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.  
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der zusätzlichen 
Voraussetzung des § 286 verlangen.   
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen. 

§ 281 SE statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung (1) 
Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Gläubiger 
unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er 
dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat. 
(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig 
verweigert ... 

§ 286 Verzug des Schuldners. (1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die 
nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung 
stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im 
Mahnverfahren gleich. …  
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn  
     1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, …  
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, 
den er nicht zu vertreten hat. 

§ 293 Annahmeverzug. Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht 
annimmt. 

§ 300 Wirkungen des Gläubigerverzugs. (1) Der Schuldner hat während des Verzugs des 
Gläubigers nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 

§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag. (1) Allgemeine 
Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, 
die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. … 
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn ...  
1. die andere Vertragspartei ausdrücklich … durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des 
Vertragsschlusses auf sie hinweist und    
2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft … von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, und 
wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist. … 

§ 305b Vorrang der Individualabrede. Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

§ 305c Überraschende und mehrdeutige Klauseln. (1) Bestimmungen in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild 
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des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu 
rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil.   
(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des Verwenders. 

§ 307 Inhaltskontrolle. (1) 1Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, 
wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben 
unangemessen benachteiligen. 2Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus 
ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. … 

§ 309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit. Auch soweit eine Abweichung von den 
gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam … 
8. b) (Mängel) eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen neu hergestellter Sachen 
… bb) die Ansprüche gegen den Verwender … auf Nacherfüllung beschränkt werden, … 
ff) die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen eines Mangels erleichtert …wird;  

§ 311a Leistungshindernis bei Vertragsschluss. (1) Der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht 
entgegen, dass der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten braucht und das 
Leistungshindernis schon bei Vertragsschluss vorliegt.   
(2) Der Gläubiger kann nach seiner Wahl Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner 
Aufwendungen in dem in § 284 bestimmten Umfang verlangen. … 

§ 312 Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften. (1) Bei einem Vertrag zwischen einem Unternehmer 
und einem Verbraucher, der eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand hat und zu dessen Abschluss 
der Verbraucher  
1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz oder im Bereich einer Privatwohnung, … 
bestimmt worden ist (Haustürgeschäft), steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. 
Dem Verbraucher kann anstelle des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt 
werden….  
(3) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht unbeschadet anderer Vorschriften nicht … wenn … 2.  
die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt wird und das Entgelt 40 
Euro nicht übersteigt …  

§ 312b Fernabsatzverträge. (1) Fernabsatzverträge sind Verträge …, die zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, …  

§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen. (1) Dem Verbraucher steht bei 
einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. Anstelle des Widerrufsrechts kann dem 
Verbraucher … ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden.  
(2) Die Widerrufsfrist beginnt … nicht vor Erfüllung der Informationspflichten …, bei der Lieferung von 
Waren nicht vor dem Tage ihres Eingangs beim Empfänger,… . 

§ 323 Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung. (1) Erbringt bei 
einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so 
kann der Gläubiger, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder 
Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten.   
(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn 1. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig 
verweigert, … 

§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen. (1) 1Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein 
Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags 
gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. 2Der 
Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Sache 
innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Unternehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die 
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rechtzeitige Absendung.  
(2) 1Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung 
über sein Widerrufsrecht, … mitgeteilt worden ist,… 

§ 356 Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen. (1) 1Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit 
dies ausdrücklich durch Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund eines 
Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgaberecht ersetzt werden. …  

§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe. … (2) 1Der Verbraucher ist bei Ausübung 
der Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, … 2Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt bei 
Widerruf und Rückgabe der Unternehmer. 3Wenn ein Widerrufsrecht … besteht, dürfen dem 
Verbraucher die regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, wenn der Preis 
der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt …  
(3) 1Der Verbraucher hat … Wertersatz für eine durch … Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung zu leisten, wenn er spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese 
Rechtsfolge und eine Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. …. 2Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist. …. 

§ 362 Erlöschen durch Leistung. (1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung 
an den Gläubiger bewirkt wird. 

§ 433 Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag. (1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer 
einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu 
verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 
verschaffen.  
(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte 
Sache abzunehmen. 

§ 434 Sachmangel. (1) 1Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die 
vereinbarte Beschaffenheit hat. 2Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von 
Sachmängeln,   
1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, sonst  
2. wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei 
Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. …   
3Zu der Beschaffenheit nach Satz 2 Nr. 2 gehören auch Eigenschaften, die der Käufer nach den 
öffentlichen Äußerungen … insbesondere in der Werbung … erwarten kann, …  
(2) Ein Sachmangel ist auch dann gegeben, wenn die vereinbarte Montage durch den Verkäufer oder 
… unsachgemäß durchgeführt worden ist. Ein Sachmangel liegt … ferner vor, wenn die 
Montageanleitung mangelhaft ist, es sei denn, die Sache ist fehlerfrei montiert worden.  
(3) Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache oder eine zu geringe 
Menge liefert. 

§ 437 Rechte des Käufers bei Mängeln. Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die 
Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist,  
1. nach § 439 Nacherfüllung verlangen,   
2. nach den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 441 den Kaufpreis 
mindern und   
3. nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen verlangen. 

§ 439 Nacherfüllung. (1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des 
Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen.   
(2) Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
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Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. …  
(3) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der … verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist…. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich in diesem Fall 
auf die andere Art der Nacherfüllung; …. 

§ 440 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz. Außer in den Fällen des § 
281 Abs. 2 und des § 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Verkäufer 
beide Arten der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 3 verweigert oder wenn die dem Käufer zustehende 
Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder ihm unzumutbar ist. Eine Nachbesserung gilt nach dem 
erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache 
oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. 

§ 441 Minderung. (1) Statt zurückzutreten, kann der Käufer den Kaufpreis durch Erklärung 
gegenüber dem Verkäufer mindern. …  
(3) Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des 
Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden 
haben würde.  

§ 447 Gefahrübergang beim Versendungskauf. (1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des 
Käufers die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf 
den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.  

§ 474 Begriff des Verbrauchsgüterkaufs. (1) Kauft ein Verbraucher von einem Unternehmer eine 
bewegliche Sache (Verbrauchsgüterkauf), gelten ergänzend die .. Vorschriften [§§ 474-479]. … 
(2) ... Die §§ 445 und 447 sind nicht anzuwenden. 

§ 475 Abweichende Vereinbarungen. (1) Auf eine … getroffene Vereinbarung, die zum Nachteil des 
Verbrauchers von den §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 443 sowie von den Vorschriften dieses Untertitels 
abweicht, kann der Unternehmer sich nicht berufen. …  
(2) Die Verjährung der in § 437 bezeichneten Ansprüche kann … nicht … erleichtert werden, wenn die 
Vereinbarung zu einer Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn von weniger als zwei 
Jahren, bei gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr führt. 

§ 476 Beweislastumkehr. Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein 
Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei 
denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar. 

§ 535 Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags. (1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter 
verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. …   
(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten. 

§ 598 Vertragstypische Pflichten bei der Leihe. Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer 
Sache verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache unentgeltlich zu gestatten. 

§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag. (1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, 
welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der 
vereinbarten Vergütung verpflichtet.   
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. 

§ 812 Herausgabeanspruch. (1) 1Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf 
dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. 2Diese 
Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer 
Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt.   
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(2) Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des 
Nichtbestehens eines Schuldverhältnisses. 

§ 823 Schadensersatzpflicht. (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.   
(2) 1Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. 2Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch 
ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 

§ 828 Minderjährige. (1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den 
er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.  
(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei 
einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug … einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, 
wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat.  
(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach 
Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht 
verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der 
Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. 

§ 829 Ersatzpflicht aus Billigkeitsgründen. Wer in einem der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten 
Fälle für einen von ihm verursachten Schaden auf Grund der §§ 827, 828 nicht verantwortlich ist, hat 
gleichwohl, sofern der Ersatz des Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten erlangt 
werden kann, den Schaden insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den Umständen, insbesondere 
nach den Verhältnissen der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht die Mittel 
entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalt sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen 
Unterhaltspflichten bedarf. 

§ 832 Haftung des Aufsichtspflichtigen. (1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine 
Person verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen 
Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person 
einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht 
genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde. 

§ 833 Haftung des Tierhalters. Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die 
Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier 
hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt 
nicht ein, wenn … der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 

§ 854 Erwerb des Besitzes. (1) Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen 
Gewalt über die Sache erworben.  

§ 858 Verbotene Eigenmacht. (1) Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn 
im Besitz stört, handelt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet, 
widerrechtlich (verbotene Eigenmacht). … 

§ 859 Selbsthilfe des Besitzers. (1) Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt 
erwehren. … 

§ 861 Anspruch wegen Besitzentziehung. (1) Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht dem 
Besitzer entzogen, so kann dieser die Wiedereinräumung des Besitzes von demjenigen verlangen, 
welcher ihm gegenüber fehlerhaft besitzt. … 
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§ 862 Anspruch wegen Besitzstörung. (1) Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz 
gestört, so kann er von dem Störer die Beseitigung der Störung verlangen. … 

§ 868 Mittelbarer Besitz. Besitzt jemand eine Sache als …, Pächter, Mieter, … oder in einem 
ähnlichen Verhältnis, vermöge dessen er einem anderen gegenüber auf Zeit zum Besitz berechtigt 
oder verpflichtet ist, so ist auch der andere Besitzer (mittelbarer Besitz). 

§ 903 Befugnisse des Eigentümers. Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz 
oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder 
Einwirkung ausschließen. … 

§ 929 Einigung und Übergabe. 1Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist 
erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, 
dass das Eigentum übergehen soll. 2Ist der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung 
über den Übergang des Eigentums. 

§ 958 Eigentumserwerb an beweglichen herrenlosen Sachen. (1) Wer eine herrenlose bewegliche 
Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum an der Sache.  … 

§ 959 Aufgabe des Eigentums. Eine bewegliche Sache wird herrenlos, wenn der Eigentümer in der 
Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache aufgibt. 

§ 965 Anzeigepflicht des Finders. (1) Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat dem 
Verlierer oder dem Eigentümer oder einem sonstigen Empfangsberechtigten unverzüglich Anzeige zu 
machen.   
(2) …. Ist die Sache nicht mehr als zehn Euro wert, so bedarf es der Anzeige nicht. 

§ 971 Finderlohn. (1) … Der Finderlohn beträgt von dem Wert der Sache bis zu 500 Euro fünf vom 
Hundert, von dem Mehrwert drei vom Hundert, bei Tieren drei vom Hundert. … 

§ 973 Eigentumserwerb des Finders. (1) Mit dem Ablauf von sechs Monaten nach der Anzeige des 
Fundes bei der zuständigen Behörde erwirbt der Finder das Eigentum an der Sache, ….  

§ 985 Herausgabeanspruch. Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache 
verlangen. 

§ 986 Einwendungen des Besitzers. (1) Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, 
wenn er ... dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist. … 

§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch. (1) Wird das Eigentum in anderer Weise als 
durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem 
Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen.  

§ 1006 Eigentumsvermutung für Besitzer. (1) 1Zugunsten des Besitzers einer beweglichen Sache 
wird vermutet, dass er Eigentümer der Sache sei. 2Dies gilt jedoch nicht einem früheren Besitzer 
gegenüber, dem die Sache gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen 
ist, … 

 

Strafgesetzbuch (StGB):  

StGB § 19 Schuldunfähigkeit des Kindes. Schuldunfähig ist, wer bei der Begehung der Tat noch 
nicht vierzehn Jahre alt ist. 
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Jugendgerichtsgesetz (JGG):  

JGG § 1 Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich. (1) Jugendlicher ist, wer zur Tatzeit 
vierzehn, aber noch nicht achtzehn, Heranwachsender, wer zur Zeit der Tat achtzehn, aber noch nicht 
einundzwanzig Jahre alt ist. … 

JGG § 3 Verantwortlichkeit. Ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich, wenn er zur Zeit der 
Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen 
und nach dieser Einsicht zu handeln. … 

JGG § 105 Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende. Begeht ein 
Heranwachsender eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist, so 
wendet der Richter die für einen Jugendlichen geltenden Vorschriften der §§ 4 bis 8, 9 Nr. 1, §§ 10, 11 
und 13 bis 32 entsprechend an, wenn die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters … ergibt, 
dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen 
gleichstand, oder es sich … um eine Jugendverfehlung handelt. 

 

Jugendschutzgesetz (JSchG) vom 23.08.2010 

§ 1 Begriffsbestimmungen (1) Im Sinne dieses Gesetzes 1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 
Jahre alt sind, 2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, … 

§ 4 Gaststätten (1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur 
gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie 
begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk 
einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr 
morgens nicht gestattet werden.  
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten 
Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden.  
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und in 
vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden. … 

§ 5 Tanzveranstaltungen (1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung 
einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 
Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der 
Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 

§ 9 Alkoholische Getränke (1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen 
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke … , an Kinder und Jugendliche, 2. andere alkoholische 
Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr 
gestattet werden. (2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten 
Person begleitet werden. …  
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes dürfen 
gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis "Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten, § 9 
Jugendschutzgesetz" in den Verkehr gebracht werden. … 

§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren (1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in 
der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen 
das Rauchen gestattet werden. … 
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Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG):  

§ 1 Geltungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt für die Beschäftigung von Personen, die noch nicht 18 
Jahre alt sind, 1. in der Berufsausbildung, 2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,  
3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern oder Heimarbeitern 
ähnlich sind, 4.in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis. … 

§2 Kind, Jugendlicher. (1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist. (2) 
Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. (3) Auf 
Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die, für Kinder geltenden Vorschriften 
Anwendung.  

§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern. (1) Die Beschäftigung von Kindern (§2 Abs. 1) ist 
verboten. … (3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Kindern über 13 
Jahre mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten, soweit die Beschäftigung leicht und für Kinder 
geeignet ist. … (4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Jugendlichen 
(§ 2 Abs. 3) während der Schulferien für höchstens vier Wochen im Kalenderjahr. … 

§ 8 Dauer der Arbeitszeit. (1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr 
als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. … (2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit 
auf weniger als acht Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben 
Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden. 

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume. (1) Jugendlichen müssen im voraus feststehende 
Ruhepausen von angemessener Dauer gewährt werden. Die Ruhepausen müssen mindestens 
betragen 1.30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Sunden, 2. 60 
Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden. Als Ruhepausen gilt nur eine 
Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten. 

§ 14 Nachtruhe. (1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. (2) 
Jugendliche über 16 Jahre dürfen 1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr, 
2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,  3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr 4. in 
Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr beschäftigt werden. … 

§ 15 Fünf-Tage-Woche. Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. Die 
beiden wöchentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen. 

§ 16 Samstagsruhe. An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. … 

§ 17 Sonntagsruhe. (1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. … 

§ 22 Gefährliche Arbeiten. (1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 1. mit Arbeiten, die ihre 
physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen, 2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen 
Gefahren ausgesetzt sind, 3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen 
anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder 
Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können. 4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit 
durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte oder starke Nässe gefährdet wird, … 

§ 23 Akkordarbeit, tempoabhängige Arbeiten. (1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 1. mit 
Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein höheres 
Entgelt erzielt werden kann, 2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitnehmern, die mit 
Arbeiten nach Nummer 1 beschäftigt werden, 3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur 
gelegentlich vorgeschrieben, vorgegeben oder auf andere Weise erzwungen wird. 


